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Vom 27. bis 29. Oktober veran-
staltet der SoVD Niedersachsen
das Seminar „Betriebliches
Eingliederungsmanagement
(BEM)” im Vital Hotel Schüt-
zenhaus in Bad Sachsa.
Der Referent der Veranstal-
tung, Peter Rudel, ist ehemali-
ger Referent für Schulungs-
und Öffentlichkeitsarbeit beim
Integrationsamt in Hildesheim.
Er vermittelt den Teilnehmen-
den in dem zwei-tägigen Semi-
nar umfangreiche Kenntnisse,
die für eine sach- und fachge-
rechte Arbeit der Schwerbe-
hinderten- und Personalvertre-
tung erforderlich sein können. 
Schulungsschwerpunkte des

Seminars sind in diesem Zu-
sammenhang: Grundlagen des
betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements, Aufgaben
und Rollen der Beteiligten im
Einzelfall sowie der Bereich
konstruktive Gesprächs-
führung. Außerdem erhalten
die Teilnehmenden in dem Se-
minar wertvolle Hinweise zur
Gestaltung einer eigenen
Dienst- oder Betriebsvereinba-
rung.
Die Veranstaltung richtet sich
an Schwerbehindertenvertre-
tungen, Betriebs- und Perso-
nalräte sowie Arbeitgeberbe-
auftragte. Die Seminar  ge bühr
beträgt 350 Euro und beinhal-

tet sowohl Vollpension als auch
die Unterbringung in einem
Einzelzimmer.
Interessierte können sich noch
bis zum 10. Oktober telefonisch
oder per E-Mail anmelden. Die
Teilnehmerzahl für das Semi-
nar „Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement“ ist be-
grenzt. 

Kontakt:
SoVD Niedersachsen
Abteilung Sozialpolitik
Herschelstr. 31
30159 Hannover
Tel.: 0511/7014837 
E-Mail: sozialpolitik@
sovd-nds.de

Weiteres Seminar für Schwerbehindertenvertreter

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Im Rahmen der Kampagne „Gut tun tut gut“ hat der Ortsver-
band Vöhrum dem Peiner Seniorenheim „Haus Doris” eine hoch-
wertige Gartenbank gespendet. Finanziert wurde die Spende
aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf während des Tages der
Kunst und Kultur im Ortspark Vöhrum. Offiziell übergeben wur-
de die Bank durch den 1. Ortsvorsitzenden Hans-Jürgen Grote-
fendt (hintere Reihe rechts) an die Leiterin des Seniorenheims,
Doris Hildebrand. Die gespendete Gartenbank steht nun im neu-
gestalten Garten des Heims, der insbesondere für gerontopsy-
chatrische Menschen angelegt wurde. 

Der Sommer kann kommen: Bei der Sanierung des Freibades in
Hattorf wurde die Samtgemeinde von dem dort ansässigen Orts-
verband unterstützt. Die Männer des Ortsverbandes Hattorf -
im Übrigen die einzige Männergruppe im Kreisverband Ostero-
de - haben im Rahmen der Sanierung die Pflasterarbeiten und
die Mitgestaltung des Wappens der Samtgemeinde übernom-
men. Dank des Engagements für „Gut tun tut gut“ konnte das
Hattdorfer Schwimmbad pünktlich eröffnen.

Die meisten Menschen wün-
schen sich auch im Alter mög-
lichst lang in ihrer eigenen Woh-
nung zu wohnen. Doch mit zu-
nehmendem Alter steigt häufig
auch die  Anzahl der vorliegen-
den Erkrankungen. Was pas-
siert, wenn man plötzlich einen
Schwindelanfall erleidet, stürzt
oder akute Atemnot verspürt
und sich aus eigener Kraft nicht
mehr helfen kann? Meist ist in
solchen Situationen das Telefon
zu weit entfernt und helfende
Nachbarn nicht in der Nähe. 
Insbesondere ältere Menschen
haben die Sorge, in dieser oder
ähnlichen Notsituationen völlig
hilflos und allein zu sein.  Ret-
tende Dienste kann hier im Fal-
le eines Falles der „Hausnotruf“
leisten. 
Hausnotrufgeräte sind kleine
Zusatzapparaturen die norma-
lerweise lediglich einen Telefo-
nanschluss (eine sogenannte
TAE-Dose) benötigen, der in
den meisten Wohnungen oh-
nehin schon vorhanden ist so-
wie eine freie Steckdose für die
Stromversorgung des Gerätes.
Zu diesem Apparat gehört dann
noch ein Notrufknopf. 

Diesen Sender, der per Funk
funktioniert, kann man entwe-
der am Handgelenk oder als
Halskette bei sich tragen. Soll-
te es zu einer Notsituation kom-

men, kann dann mittels Knopf-
druck ein Notruf abgesetzt wer-
den. Daraufhin wird automa-
tisch die Notrufnummer ge-
wählt. Selbst wenn der Betrof-
fene nicht mehr in der Lage sein
sollte sprechen zu können, wer-
den alle wichtigen Daten auto-
matisch an die Notrufzentrale

weitergeleitet, die dann je nach
Notlage die weiteren Schritte
einleitet. 
Der Notruf kann jedoch auch
ohne eine Vermittlung durch die
Zentrale direkt zu einer  Kon-
taktperson geleitet werden. In-
sofern eine Pflegestufe besteht,
können unter bestimmten Vor-
aussetzungen die Kosten für
den Hausnotruf von der Pflege-
kasse übernommen werden. 
Eine kostengünstige Alternati-
ve zum Hausnotruf kann auch
das normale Mobiltelefon, in
dem eine Notfallnummer abge-
speichert ist, sein. Hier ist je-
doch Voraussetzung, dass das
Mobiltelefon stets mitgeführt
wird und es darüber hinaus so
konstruiert ist, dass es in einer
Notsituation leicht zu bedienen
ist. Hausnotrufgeräte bieten Al-
leinlebenden und insbesondere
älteren Menschen erheblich
mehr Sicherheit. 
Über die verschiedenen Anbie-
ter, unter anderem die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe e.V., Preise und
Sonderkonditionen können sich
SoVD-Mitglieder bei der Pfle-
ge- und Wohnberatung infor-
mieren.

Hausnotruf für Senioren

Mehr Sicherheit im eigenen Haushalt

Mit der Gesundheitsreform
2007 wurden zwei Neuregelun-
gen zur Chronikerregelung ein-
geführt. Bislang mussten chro-
nisch kranke Menschen höch-
stens ein Prozent statt norma-
lerweise zwei Prozent ihrer
Bruttoeinnahmen für anfallen-
de Gesundheitskosten zuzah-
len. Diese Vergünstigung wird
zukünftig an zwei Vorausset-
zungen geknüpft.
Der Beratungsbedarf zu diesen
Neuregelungen ist groß. Das
macht sich auch in der Bera-
tungsstelle der Unabhängigen
Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) bemerkbar.
Frau Z. hat von Bekannten den
Hinweis bekommen, dass Sie
bei einer möglichen chroni-
schen Erkrankung unnötig er-
höhte Zuzahlungen für Ihre Be-
handlung leisten muss. Da in
der Familie von Frau Z. vor län-
gerer Zeit zwei Angehörige an
Darmkrebs erkrankt sind, ist
sie besonders verunsichert und
wendet sich an die Berater der
UPD. Sie möchte wissen, was
sie tun muss, um bei späterer
chronischer Krebserkrankung
die Chronikerregelung in An-
spruch nehmen zu können.
In der Beratungsstelle erfährt

Frau Z. Folgendes: Die Inan-
spruchnahme der Chronikerre-
gelung ist zukünftig für be-
stimmte Erkrankungen an ei-
nen Beratungsnachweis gebun-
den. Frauen, die nach dem 1.
April 1987 geboren wurden,

und Männer, die nach dem 1.
April 1962 geboren wurden,
müssen bei einer späteren Er-
krankung nachweisen können,
dass sie einmal über Krebs-
früherkennung  beraten wur-
den. Diese Beratung erfolgt
durch Ärzte, die diese Untersu-

chung auch durchführen dür-
fen. 
Der Nachweis wird in einem
Präventionspass eingetragen.
Die Beratung muss bis zwei
Jahre nach Erreichen des An-
spruchsalters erfolgen. Aus-
nahmen von der Beratungsre-
gelung sind möglich. Die
Früherkennungsuntersuchun-
gen selbst bleiben freiwillig.
Zudem ist die Chronikerrege-
lung zukünftig an den Nach-
weis über ein so genanntes
„therapiegerechtes Verhalten“
des Patienten geknüpft. Der
Arzt bescheinigt dem chronisch
erkrankten Menschen einmal
jährlich, dass dieser sich „the-
rapiegerecht“ verhalten hat.
Die Ausstellung der Bescheini-
gung darf nur verweigert wer-
den, wenn die Patienten aus-
drücklich erklären, sich gegen
die gemeinsame Vereinbarung
verhalten zu haben und dieses
auch zukünftig tun werden.
Besonders junge Menschen,
sollten sich schon heute aus-
führlich über diese Neuerungen
informieren, damit sie bei einer
eventuellen späteren chroni-
schen Erkrankung die Voraus-
setzungen zur Chronikerrege-
lung erfüllen. 

Aktueller Beratungsfall des Monats

Was chronisch Kranke wissen müssen

Mit über 20.000 Euro fördert
die ARD-Fernsehlotterie „Ein
Platz an der Sonne“ den bar-
rierefreien Umbau der SoVD-
Geschäftsstelle in Hemmoor.
Der Kreisverband Cuxhaven
hatte sich im vergangenen Jahr
mit einem Projekteintrag bei
der ARD-Fernsehlotterie be-
worben.
Mit dem zugewiesenen Geld
wurden sämtliche Räume der
Geschäftsstelle barrierefrei
umgebaut. „Mit der Neugestal-
tung unserer Räume wollen wir
eine Anlaufstelle für alle Inter-
essierten - ob mobilitätseinge-
schränkt oder nicht - bieten“,
erläutert Hans Wilhelm Saul, 1.
Vorsitzender des Kreisverbands
Cuxhaven, das Konzept. Neben

der Beratungsleistung stünde
dabei die Planung und Durch-
führung von Aktivitäten für äl-
tere Menschen unter dem Mot-
to „Gemeinsam statt einsam“
im Vordergrund. Für diese Vor-
haben sollen die neu gestalteten
Räumlichkeiten genutzt wer-
den.
„Neben der funktionalen Aus-
stattung haben wir auch auf ei-
ne freundliche Gestaltung der
Räume geachtet. So können
Projektarbeiten, Besprechun-
gen und Informationsveran-
staltungen in einer angeneh-
men Athmosphäre stattfin-
den“, sagt Saul. Die offzielle
Eröffnung der Räume soll dann
im Herbst dieses Jahres erfol-
gen. 

Pflege- und Wohnberatung

Ihre Ansprechpartner

Unabhängige Patientenberatung
Beratungsstelle Hannover
- Elke Gravert
- Guido Klumpe
- Heike Kretschmann
Herschelstr. 31
30159 Hannover
Tel. 0511/ 7 01 48 – 29/ -73/ -81

www.unabhängige-patientenberatung.de

Ihre Ansprechpartner

Förderung durch ARD-Fernsehlotterie

Barrierefreier Umbau

Standort Westerstede
Mareike Milachowski
Kuhlenstr. 2, 26655 Westerstede
Tel.: 0 44 88 / 7 64 39 98

Standort Hannover (Stadtgebiet)
Marita Koch
Herschelstraße 31, 30159 Hannover
Tel.: 05 11 / 70 148-43
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